
Durch die oben angeführten Handlungen trug Mag. Mitter zu einem

Vermögensschaden der Kunden in Höhe von Euro 50.616.685,-- bei. Dass durch

seine Beitragshandlungen im Vermögen der Kunden insgesamt ein Schaden in

dieser Höhe eintrat wusste Mag. Mitter und er wollte dies auch.

Mag. Mitter wusste zumindest ab Anfang 2001, dass er durch die Durchführung der

redemptions, die Veranlassung überhöhter Auszahlungen an Kunden und seine

scheinbar ordnungsgemäße Tätigkeit im Fondsmanagement die Betrugshandlungen

des Erst- und Zweitangeklagten förderte und er wollte dies auch, da er einerseits ab

April 2003 selbst Gelder über die Realimpex lukrierte und überdies bei der Amis

wichtige Funktionen mit einem hohen Gehalt innehatte und er diesen Job nicht

riskieren wollte. Mag. Mitter handelte im gesamten ihm angelasteten Tatzeitraum mit

dem Vorsatz, sich und Dritte, nämlich Mag. Böhmer, Loidl und die Amis-Gruppe

unrechtmäßig zu bereichern und es kam ihm darauf an, sich durch die

wiederkehrende Begehung seiner Beitragshandlungen eine fortlaufende Einnahme

zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes zu verschaffen, dies insbesondere ab

April 2003 durch die laufende Beteiligung an den an die Realimpex aus
Kundenvermögen überwiesenen Gelder.

Mitte 2002 vermutete Mag. Mitter, dass das Betrugssystem nicht mehr lange
aufrechterhalten werden könne und überlegte Strafanzeige zu erstatten, tat dies aber

nicht, da er sich sonst selbst des Verdachtes einer strafbaren Handlung ausgesetzt

hätte und vor allem weil er seinen lukrativen Job bei der Amis nicht verlieren wollte.

"Redemptions":

Unter "redemptions" sind Verkäufe von Fondsanteilen zu verstehen, die das

Fondsvermögen verringert und zu einem Geldrückfluss geführt haben.

Mag. Böhmer und Loidl griffen über ein "System der ungerechtfertigten redemptions"

auf die Kundengelder zu. Es kann nicht festgestellt werden, ob es diese
"redemptions" zum Zwecke der Bezahlung des laufenden Betriebes und der

Provisionen bereits bei der AMV gab. Jedenfalls erfolgten redemptions zum Zwecke
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der eigenen Bereicherung von Mag. Böhmer und Loidl erst durch diese beiden

Angeklagten. Dieses System der ungerechtfertigten redemptions begann spätestens

ab Jänner 2000. Um Gelder aus den Fonds an die Amis-A zu transferieren,

veranlassten Mag. Böhmer und Loidl die Übermittlung von Anweisungen an die

Depotbank, bestimmte Beträge aus dem Fondsvermögen auf Konten der Amis- A

und später der Amis-F zu überweisen (redemptions). Diese Anweisungen wurden bei

Überweisungen aus dem Amis Funds SICAV und dem TTM SICAV immer im Auftrag

von Mag. Böhmer und im Wissen und Einverständnis von Loidl von zwei Organen

oder Mitarbeitern der Amis-Gruppe unterschrieben und per Fax an die Depotbank

nach Luxemburg versandt. Ab August 2000 unterzeichnete neben Mag. Böhmer in

den meisten Fällen Mag. Mitter diese redemptions, wobei er spätestens ab Jänner

2001 wusste, dass diese redemptions pflichtwidrig sind, da er ab diesem Zeitpunkt

umfassende Kenntnis vom Tatplan Mag. Böhmer's und Loidl's hatte. Ab Juli 2002

wurden - in Absprache mit Mag. Böhmer - meist Vorlagen für diese Anweisungen

verwendet, die dessen kopiert Unterschrift aufwiesen. Die zweite erforderliche

Unterschrift leistete zumeist Mag. Mitter, der die Anweisungen auch übermittelte. Die

Depotbank leitete in der Folge die Anweisungen an das Fondsmanagement weiter.

Dort trafen - im Verlauf des Tatzeitraums - Mag. Mitter, Gänsdorfer und später Mag.

Kuen die notwendigen Dispositionen und verkauften, wenn erforderlich,
Finanzinstrumente, um die nötige Liquidität für die Anweisung zu beschaffen.

Anschließend führte dann die Depotbank die Überweisung auf das in der Anweisung

angeführte Konto durch.

Grundsätzlich waren nicht alle dieser redemptions in voller Höhe unzulässig, da die

Amis-A und später die Amis-F aufgrund der mit den Kunden abgeschlossenen
Verträge Anspruch auf die in den Verträgen angeführten Provisionen, Spesen und

Abgaben hatte. Weiters wurden den Fonds auch Mittel zur Befriedigung jener

Kunden entnommen, die ihren Vertrag aufgelöst hatten, die jedoch in der Folge - wie

oben ausgeführt - überhöht ausbezahlt wurden. Von Jänner 2000 bis zur
Suspendierung der beiden SICAV im März 2004 zahlten die Kunden insgesamt Euro

125,9 Mio zur Veranlagung in die beiden SICAV ein und zogen 34,8 Mio ab, sodass

ein Nettomittelzufluss an Kundenvermögen von 91,1 Mio Euro verbleibt. Den

Kunden, die davon ausgingen, dass ihr Geld ohne Abzug in den Fonds veranlagt

wird, wurden somit im Zeitraum Jänner 2000 bis März 2004 neben knapp 11 % an
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vereinbarten Gebühren weitere 47,1 % ihrer Einzahlungen - zeitnah zu ihrer
Überweisung - wieder entzogen. Auf diese Weise stand bereits von Beginn an ein

wesentlich geschmälertes Vermögen zur Veranlagung zur Verfügung.

Mit der Einführung des VAl, der eine höhere Gebührenbelastung und auch ein Agio

für den Kunden vorsah, nahmen die Erträge der Amis aus den den Kunden

bekanntgegebenen Gebühren und Provisionen zwar zu, über den gesamten

Tatzeitraum betrachtet, wurde jedoch den Kunden im Durchschnitt nur rund ein

Drittel der verrechneten Gebühren und Provisionen tatsächlich bekannt gegeben

(ON 2364, AS 145).

Die Amis-A bzw Amis-F vereinnahmten insgesamt an Gebühren und Provisionen aus

Kundenvermögen Euro 66.034.000,--. Auf den Kundendepots waren hingegen nur

Belastungen von Euro 19.020.000,-- nachvollziehbar. Daher wurden dem

Kundenvermögen Gebühren und Provisionen in Höhe von Euro 47.014.000,--

mangels Erfassung auf den Kundendepots zwar mittels der durchgeführten

Redemptions entzogen, den Kunden jedoch nicht bekannt gegeben. Am

Kundenkonto wurden diese Provisionen nicht angelastet, weshalb den Kunden ein

zu hoher Depotwert zugerechnet und bekannt gegeben und im Falle von

Auszahlungen auch ausbezahlt wurde (ON 2364, AS 167).

Die Täuschung der Kunden:

Mag. Böhmer und Loidl stellen den Kunden gegenüber die Amis als seriöses,

modernes und dynamisches Unternehmen dar. In den Werbeunterlagen bewarben

sie die "hervorragende Anlagestrategie" und die "innovativen Produktideen", die

besonders günstige Konditionen bieten könne. Den Kunden wurde vorgespiegelt, ihr

Kapital werde redlich verwaltet und veranlagt und sei sogar in einem allfälligen

Konkurs des Vermögensverwalters sicher. Weiters wurde den Kunden vorgespiegelt,

es handle sich um eine besonders günstige Veranlagung, da der Kunde kein Agio zu

zahlen hat und somit das ganze Kapital veranlagt wird und nur die vertraglich

vereinbarten Provisionen, Gebühren und Kosten zu bezahlen sind. Dies entsprach

jedoch nicht den Tatsachen. Die Kunden wurden - entgegen den vertraglichen

Vereinbarungen - bei Vertragsabschluss über die tatsächliche Verwendung ihres
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Geldes, die eine für deren Veranlagungsentscheidung wesentliche Tatsache

darstelle, getäuscht und dadurch dazu verleitet, ihr Kapital der Amis anzuvertrauen

und es dort zu belassen. Es wurde ihnen nicht mitgeteilt, dass Mag. Böhmer und

Loidl von Anfang an nie die Absicht hatten, der vertraglichen Vereinbarung

entsprechend das einbezahlte Kapital ordnungsgemäß zu veranlagen, sondern dass

durchschnittlich bis zu ca 47 % des einbezahlten Kapitals nach kurzfristigster

Veranlagung mittels redemptions wieder entnommen wird, um damit den
kostenintensiven Amis-Betrieb, die sehr hohen Provisionen für den Vertrieb und den

Lebensaufwand von Mag. Böhmer und Loidl und Dritte zu bezahlen. Hätten die

Kunden über diese wahre Verwendung ihres Kapitals Bescheid gewusst und wären

sie nicht von Mag. Böhmer und Loidl über diese wesentlichen Tatsachen getäuscht

worden, hätten sie nicht in Amis-Produkte veranlagt.

Um die Kunden in Sicherheit zu wiegen, wurden als Verschleierungsmaßnahme den

Kunden Depotberichte übermittelt, die falsche, nämlich zu hohe Depotstände

anzeigten, da in diesen Depotberichten eine ordnungsgemäße Veranlagung

vergegaukelt wurde und diese Berichte die tatsächlich getätigten pflichtwidrigen

Entnahmen nicht berücksichtigten. Die Depotberichte enthielten neben Namen des

Kunden und Depotnummer die Summe der bisherigen Einzahlungen und
Auszahlungen und einen Depotwert zu einem bestimmten Stichtag. Überdies

wurden aussteigende Kunden überhöht, nämlich an hand der Depotberichte und

nicht anhand des tatsächlich vorhandenen Vermögens, ausbezahlt, um neue

Kunden durch die vermeintlich vertragskonforme Gebarung anzulocken und

vorzutäuschen, dass sich Amis an ihre Verpflichtungen stets hält und um
bestehende Kunden in Sicherheit zu wiegen, damit diese ihre Gelder in der
Veranlagung belassen.

Ohne die beschriebenen Täuschungshandlungen des Mag. Böhmer und Loidl,

nämlich unter wahrheitsgemäßer Angabe, dass diese nicht beabsichtigen, die

Kundengelder vertragsgemäß zu veranlagen und redlich zu verwalten und nur die

vereinbarten Provisionen, Gebühren und Kosten abzuziehen, sondern laufend Mittel

von durchschnittlich bis zu ca 47 % der Kundeneinzahlungen zugunsten der
Amis-Gruppe, zu ihren eigenen Gunsten und zugunsten Dritter mittels pflchtwidriger

redemptions zu entnehmen und ab März 2004 neue Kundengelder nicht
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vertragsgemäß zu veranlagen, sondern im wesentlichen für Provisionszahlungen

und Auszahlungen an Kunden zu verwenden, hätten die mehr als 15.000 Kunden

der Wertpapierdienstleistungsunternehmen der Amis-Gruppe keine
Vermögensverwaltungsverträge oder Verträge über die Vermittlung von

Veranlagungen mit Gesellschaften der Amis-Gruppe abgeschlossen, hätten keine

Einziehungsaufträge erteilt und ihre Gelder nicht in die Verfügungsmacht der

Amis-Gruppe übertragen und sie auch nicht dort belassen und hätten dadurch auch

keinen Gesamtschaden in ihrem Vermögen in Höhe von Euro 64.000.944,-- erlitten.

Der ..nvestor":

In der Amis-Gruppe wurde zur Administration der tausenden Kundenverträge und

zur Berechnung der Provisionen das EDV-Programm "Investor" verwendet. Dieses

Programm wurde von der i.eam nach den Vorgaben des Mag. Böhmer konzipiert

und im Laufe des Jahres 2000 implementiert, die Daten des bisher verwendeten

Altprogramms wurden konvertiert. Die Daten im "Investor" konnten überschrieben

werden. Es kann nicht festgestellt werden, ob die Daten aus dem Investor im Detail

den Tatsachen entsprechen, da keine Datenintegrität gewährleistet war. Überdies

wurden im Investor teilweise Umstiege von Kunden zwischen zwei Anlageprodukten,

die zu keinem Geldfluss führten, dennoch als Ein- bzw Auszahlungen

gekennzeichnet (ON 2350, Seite 12).

Auch das "Investor"-Programm diente Mag. Böhmer und Loidl dazu, das
betrügerische Vorgehen der "ungerechtfertigten redemptions" zu decken. Die

Struktur des Programms war so angelegt, dass das Programm - jedenfalls für

Personen mit eingeschränkten Investor-Zugang nur den Soll-Stand, das heisst, das

Kundenvermögen ohne Berücksichtigung der pflichtwidrigen redemptions aufzeigte.

Es kann nicht festgestellt werden, ob eine Summenbildung der gesamten
Kundeneinzahlungen über den gesamten Tatzeitraum möglich war, welche

Zugriffsberechtigung dafür erforderlich war und wer allenfalls über diese verfügte.

Ebenso kann nicht festgestellt werden, welche Personen mit Ausnahme des Mag.

Böhmer über einen unbeschränkten Zugang zum Investor-Programm verfügten. Es

kann nicht festgestellt werden, ob es im Investor die Möglichkeit gab, einen Vergleich

durchzuführen zwischen der externen und der internen Wertentwicklung, dh einen
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Vergleich zwischen dem Kundenvermögen ohne Berücksichtigung der pflchtwidrigen

redemptions und einem unter Berücksichtigung sämtlicher redemptions. Ob diese

interne und externe Wertentwicklung zu Beginn des Tatzeitraums bestand und

später abgeschaltet wurde, kann ebenso nicht festgestellt werden.

Neben dem eingeschränkten Zugang der Amis-Mitarbeiter zum Investor-Programm

wurden von Mag. Böhmer und Loidl die einzelnen Verantwortungsbereiche der

Mitarbeiter so getrennt, dass der einzelne Mitarbeiter keinen Gesamtüberblick

erlangen konnte, dies damit ihr betrügerisches Konstrukt möglichst lange nicht

aufgedeckt werde. Es gelang ihnen auch, ihre Malversationen vor Steuerberatern,

Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden zu decken, wobei die Gründe, warum die

"Lücke", dh die Differenz zwischen Soll- und Ist-Stand vor Sommer 2005 niemandem

dieser Prüfer bzw Behörden auffiel, nicht festgestellt werden können. Der Ist-Stand

des Kundenvermögens hätte durch Übermittlung einer Aufstellung der Depotbank

ersehen werden können.

Zeitraum ab der Suspendierung:

Am 4.3.2004 wurden die beiden SICA V von der luxemburgischen

Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF suspendiert, über beide Fonds wurde eine

Sperre verhängt. Diese Suspendierung hatte zur Folge, dass das Fondsvermögen

zwar weiterhin verwaltet werden konnte, die Fonds-Anteile jedoch nicht mehr

gehandelt werden durften. Dadurch waren weder Einzahlungen in die Fonds zum

Erwerb neuer Anteile noch Auszahlungen aus den Fonds möglich. Lediglich die

zustehende Verwaltungsgebühr (management fee) wurde von der Depotbank

berechnet und gutgeschrieben. Die Gründe der Suspendierung waren unter

anderem schwere Mängel in der Veranlagungspolitik bei den Fonds. Diese

Suspendierung als Aufsichtsmaßnahme war ein schwerwiegender Eingriff, der auch

für große Aufregung unter den Vertriebspartnern sorgte. Mag. Böhmer und Loidl

wussten auch, dass mit dieser Suspendierung die Aufdeckung ihrer betrügerischen

Handlungen drohte und trachteten daher, den Vertrieb zu beruhigen, indem sie

falsche Angaben zum Grund der Suspendierung machten und wahrheitswidrig

mitteilten, es gäbe einen Geldwäscheverdacht bei der Depotbank IBL, mit den

SICA V sei alles in Ordnung, die Sperre habe nichts mit der Amis zu tun, sondern
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betreffe ausschließlich die IBL. Während der Suspendierung bis 9.5.2005 (Amis

Funds SICAV) bzw 28.6.2005 (TTM SICAV) wurden dem in den Fonds veranlagten

Vermögen weder vereinbarte noch ungerechtfertigte Gebühren entnommen, da die

Suspendierung in diesem Zeitraum einen Zugriff auf das Fondsvermögen rechtlich

unmöglich machte. Auch nach Aufhebung der Suspendierung wurden aus dem

Fondsvermögen keine Gebühren abgezogen.

Im Zeitraum 2003 bis zur Suspendierung im März 2004 erfolgten Auszahlungen aus

dem VAl in Höhe von Euro 5.112.000,-- für Gebühren und Provisionen, in Höhe von

Euro 290.000,-- für Kundenausstiege und insgesamt in Höhe von Euro 3.939.000,--

an die Lucie und die Interorg.

Da ab der Suspendierung ein Zugriff auf die beiden Fonds nicht mehr möglich war

und die vertraglich vereinbarten Einnahmen aus dem VAl bei weitem nicht
ausreichten, entschlossen sich Mag. Böhmer und Loidl unter Mitwirkung von Mag.

Mitter, der darüber in vollem Umfang informiert war, einen sogenannten

Sekundärmarkt zu errichten, der jedoch nur virtuell existierte, um ihre betrügerischen

Handlungen fortsetzen zu können. Diesen Sekundärmarkt erklärten Mag. Böhmer

und Loidl nach außen dahingehend, dass die Kunden zwar grundsätzlich aufgrund

der Suspendierung der Fonds keine Anteile kaufen oder verkaufen können, durch

die Installerung des Sekundärmarktes jedoch Kunden direkt von anderen Kunden

kaufen können, wenn der eine seine Anteile verkauft und ein anderer Kunde neue

Anteile kaufen wilL. Es wurde daher ab dem Zeitpunkt der Suspendierung von Mag.

Böhmer und Loidl ein virtueller Sekundärmarkt aufgebaut und geführt. In der

Depotbuchhaltung im Investor wurden die Ein- und Auszahlungen so behandelt, als

ob Fondsanteile nach wie vor ge- und verkauft werden könnten. Tatsächlich jedoch

wurden mit diesen Kundeneinzahlungen großteils Kundenausstiege und

Provisionszahlungen finanziert und Kundeneinzahlungen nicht vertragsgemäß
veranlagt, wobei Mag. Böhmer und Loidl wussten, dass die Kunden bei Kenntnis des

wahren Sachverhaltes keine Verträge abgeschlossen und keine Gelder in deren
Verfügungsmacht übertragen hätten.

Da sich die Amis-Gruppe bis zum Zeitpunkt der Suspendierung überwiegend mittels

redemptions finanziert hatte, führte die Suspendierung zu gravierenden
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